
Grundrechte IM Ordensleben ©
Von Audomar Scheuermann, München

EINLEITUNG

Grundrechte S1INd jene echte, die eın ensch auf N selnes Eigense1ins,
seiner 3D un selner Selbstentfaltung willen braucht Es sSind
echte, die ınm VOMN keiner menschlichen Gewalt un keiner menschlichen
(Gemeins  alit beschränkt werden dürfen, weil efugni1s un!: Au{fgabe
hat, ın Wurde leben, mı1t selinem Talent wuchern un: den Ruf
verwirklichen, der VONMN (zott in ist.

GrTunNdrechHLie 1 staatlichen Bereich
Der Ruf nach Grundre  en geht aut den ın en geschichtlichen Epochen
erkennbaren edanken. ZUrÜüCK, daß den einzelnen Menschen und ihren
ursprünglichen Gemeinschaften ın Familie und Gemeinde echte eigen-
tümlich SINd, die jeder anderen Gewalt einNne TeNzZe setizen, Vorgege-
benheiten, d1ie respektieren Sind. Und weil Herrschergewalt un Staats-
IlImacht vielfältig diese Girundrechte mißachtet aben, darum richtet sich
der Ruftf nach Grundrechten 1n erster Liniıe Herrschergewalt un:
aa Die agna Charta VON Z die amerikanische Unabhängigkeits-
erklärung VO.  b 1776, die Krklärung der Menschen- un! Bürgerrechte
Begınn der französischen Revolution 1789 Sind die eindrucksvollsten
Zeugnisse dieses ufs des VOoNn der Obrigkeit gequälten Einzelmenschen
ach den Rechten, die ihm angeboren sSind un! auf die pochen se1in
veräußerlicher Anspruch ist

Grundrecht Sind: Freiheit und Wn der Person, aubens-, Gew1ssens-,
VereinigungSs-, ersammlungSs-, MeinungSs-, Presse-, Lehr{ifreiheıit, Anspruch
auf l1gentum, Fürsorge, Gleichbehandlung und Gleichstellung aller VOLr

dem Gesetz. Innerhalb dieser Grundrechte unterscheidet 10908028  - och
die eigentli:  en Menschenrechte, die dem Menschen auf IDLV se1nes
MEeNSC  ichen Wesens zustehenden nsprüche, W1e Personwürde, (Gew1ls-
sensfreiheit USW., VO  } den Grundrechten A eNngerecnh Sinn, die der ens!
innerhal einer oder gearteten menscCc  en Gemeinschaft ean-
spruchen ann

! Das ema „Grundrechte 1mM Ordensleben?“ (man beachte das Fragezeichen!)
WarTr dem Verfasser VO  ‘ Ordensfirauen /AUNE Behandlung auf der Jahresversamm-
Jung der Vereinigung der Hoheren Ordensoberinnen Untermarchthal

Mai 1967 gestellt worden.
‘) e W., IM® Staatslexikon 5111
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1ese Grundrechte sSind die On uLnSerTrer Verfassungen, welche ausdrück-
ich 9 daß S1e den natürlichen ersonen, ın beschränkter Weise aber
auCch den juristischen Persönlichkeiten zustehen

( DLIELCLAS  te 1 1rcCchlickhen Bereich
Auch 1n der irche kommen dem Getatutften Grundrechte Z jene echte
nämlıiıch, d1le dem autf der Pilgers  aft efindlichen, SeIN Heı1l besorgten
und ılıo) der eigenen Unzulänglichkeit befangenen Christen eriorderlich sind.
Kın solches Grundrecht 1st Dr 1ın Ca.  S 682 formuliert: „Die Laien haben
eıinen AÄnspruch darauf, VO Klerus nach Maßgabe der kirchlichen D1is-
zıplın die geistlichen (x‚uter un: insbesondere die Z Heile notwendigen
Mittel mpfangen  .6

Grundrec  e 1a kl]lösterl]lichen Bereich
1bt T Grundrechte auch ıaal Ordensleben? Unveräußerliche echte,
welche die Ordensperson ON ihrer verzichtbetonten Lebensweihe niıemals
preisgegeben hat, Ja ihrer selbst und der Erfüllung ihrer Lebensaufgabe
willen Zar nıcht preisgeben A en derartige Grundrechte icht MHMUÜULL

d1ie einzelnen Ordenspersonen, sondern auch die ]juristischen Persönlichkei-
ten des Ordenslebens, WwWI1e das Kloster, die einzelne Niederlassung, der
Provinz- un! schließlich der Gesamtverband sSind?
Diese rage muß bejaht werden. IDS g1Dt solche echte, weil der Eintritt iın
den klösterlichen Verband nıemals Verzicht A Persönlichkeitsrechte be-
deutet a weıl das Ordensleben 1mMm Je einzelnen Verband VerWwWIr.  icht
werden muß, der seline unveräußerlichen Rechte Z Selbstentfaltung en
muß; icht umsonst wünscht das IL ar Konzil, daß die Kigenar und die
spezlelle Physiognom1 des einzelnen Verbandes ausgeprägtier In Erscheli-
Nung treten Wenn mMan der einzelnen Ordensperson wesentliche Persön-
lichkeitsrechte nähme, wenn das Leben, das ıne Ordensperson ührt, Sar
rucht mehr die Grundideale des Ordensstandes ZA0E  } —+ Darstellung bringen
könnte, wenNnn durch uniformierte Organisatıon die kKigenart e1INeEes Verban-
des siıch gar iıcht mehr entialten könnte dann waren Grundrechte des
Ordenslebens verletzt

Z Vgl Bonner Grundgesetz Aı Abs
Ordensdekret „Periectae Carnritat): Motu propr10 auls NVAIT' „Ecclesiae
Sanctae“ VO 1966 (AAS 58 19606 Norm. I1 Z 1lbatlıon Norm.

und Norm. I1 wird autli das ben A Gesagte verwlılesen.
A Der Gesetzgeber ın seinen Vorschriften, daß die rdenskonstitutionen

VO  S der Aussage nuüuchterner Rechtssatzungen kaum abweichen duriften (nach-
haltig ekunde schon 1n den Normen der VO. 1901 IL 20——383,
bei T ! De Religiosis 1106 un den Normen der
VO 1921 DE AAS 1921 S SS.), diıe jeder Individualisierung
feindliche Uniformierung selbst angebahnt, daß als ıne unüuberhörbare
Korrektur betrachten uSt, wWwenn Paul V Tür die Ordenssatzungen verlangt,
S1e duriten weder ]uristisch sSe1n noch e1ner reinen bxhorte werden, SOIN-
ern muüßten VO geistlichen un)!) rechtlichen LElement zugleich geformt Se1N,
Norm. { 1
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euartıgkeit der Themenstellung
1iıne Themenstellung solcher Art scheint neuartig. Wer nicht tiefer em
der Mag 1Ne revolutionäre Absicht wittern. el Sind aber die
Grundrechte 1M Ordensleben, W1e WITLr S1e verstehen, keineswegs efiwas
Neues, SINa auch nicht erst VO Konzıil anerkannt worden, sondern en
immer schon Verständnis gefunden. Die Themenstellung reilich 1st
gewonhnt, WI1r halten S1e aber {Ur gut und förderlich, we1ll sich 1er eine
eUue Blickrichtung zelgt, eine Akzentsetzung, die iıcht gerade herkömmlich
1st. ber als CS nieß, mußte einmal davon esprochen werden, ob e5S
Grundrechte auch 1mM Ordensleben gebe, da mpfIand ich eiınerseits dieses
Interesse als Ausdruck e1Ner achtenswerten Besorgtheit VO  ® Ordensfrauen

ihren Verband, zugleich aber War Ta die unterschwellige Befürchtung
unüberhörbar, daß ın der klösterlichen Wirklichkei doch manchmal
menschliche nsprüche zkommen könnten.
Bisher galten die Akzente dem klösterlichen Pflichtenkreis, daß
geradezu als ungehörig galt, VO  5 eC| und Änspruch 1mM Ordensleben
reden Das Ordensleben als Weg der Liebe, der a  olge CHArISE der
Selbstentäußerung un:! der Heiligkeit schien 1ın keiner Weise VonNn Recht
un! Anspruch mi1tgeprägt Es kommt hinzu jene ideologische Übersteige-
ru. der Gehorsamsverpflichtung, Cdie reilich E e1Nn Unverständiger Ve_r-
urteilt, der eın rgan arır hat, daß eın eiliger 1M XZEe selıner Selbst-
verleugnung sich dem unsch versteilgt, wolle ın der and selnes
Vorgesetzten W1e e1n wıllenloser Leichnam Se1INn. Dieses Übergebührhafte,
dieser Supererogatorische ist Te1lllLC! immer 1Ur Cie Ireie eistung e1NeEeSs
begnadeten Menschen Man annn nıcht institutionalisieren. Man ann
keine Organisation cha{ffen, ın der solch höchste Ideale verpfli  en DE
macht werden. Man hätte auch schon bisher 1m Ordensleben stärker un!
ewubhter unterscheiden mussen zwıschen der / Gelübde geforderten
Gehorsamsleistung un:! dem ea eines höchsten Gehorsamseins, WI1e es

jene Menschen verwirklıichen, welche die Kirche schließlich der Ehre der
Altäre gewürdigt hat
Die EeUe Akzentsetzung ist VO. stärkeren Persönlichkeitsbewußtsein des
Menschen VOIN heute bedingt Dem muß nach dem illen des Il Vat Kon-
zıls auch 1mM Ordensleben Kechnung en werden „Lebensweise,
un! Arbeit mMuUussen den körperli  en un! seelischen Voraussetzungen der
Menschen VO  3 heute entsprechen‘ ©). Den Ordensoberen wird gesagT,
daß S1e „ihre Untergebenen als Kinder Gottes un! 1n Achtung VOT der
menschlichen Person leiten un deren Ireiwillige Unterordnung fördern“ /)
sollen
So ist also die Hragestellung durchaus legitim elche Grundrechte g1bt e5S
1mM Ordensleben

Ordensdekret Abs
eb  Q Abs
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GR  'E DER EINZELNEN OR  TE
Das ec ST Zugehörigkeit Z UL VT Da

Die durch die Gelübde bedingte Lebensweise, insbesondere die AÄAussonde-
rung Au den gewöÖhnlichen Lebensverhältnissen, W1e S1e sowohl WE den
Gehorsam, die Ärmut und die Ehelosigkeit als auch durch diıe Bindung
den klösterlichen Heimatverband gegeben 1St, verlang erung des Be-
heimatetseins ın der emeıinschaf{t, der sich jemand angeschlossen hat Es
MUu. infolgedessen geradezu als Grundrecht bezeichnet werden, Q al je-
mand Au  an Aa Uus schwerwiegenden Gründen VON d1iesem Verband ausgeschie-
den werden darf.
a) Begründet durch die Profeß
1eses Grundrech der Zugehörigkeit AA Verband wiıird rellıch erst D
oMNnnNnen 1Mre die Profeß Kandıdatur, Postulat un! Novızlat sıind Stadıiıen
der Erprobung, während denen iıcht Da der andıda selbst jederzeıt
ausscheiden dari, sondern auch d1ie Oberen des klösterlichen. erbandes das
Recht aben, bel entsprechendem NLa jederzeit CA1e Kintlassung VOCI-

ügen (can 9(1)
Grundsätzlich verändert aber wird diese Situation durch die un
der Profeß. Auch wWwWenn diese Profeß NUur eine zeitliche 1St, besteht M1N-
destens TUr die eltdauer der Profeß e1n Anspruch qut Zugehörigkeıit
Z Verband, Ja eın gewlsser Anspruch auch aut Zulassung
weltiLerer Gelübdeablegung, daß die Nichtgewährung einNer weliteren
Profelzulassung VO.  } ganz bestimmten rechtlichen Voraussetzungen AD=-
hängıg 1st.
Die Zugehörigkeit ZU: Verband wIird gelöst durch das Ireiwillige AÄAus-
cheiden eiNes Ordensmitgliıedes, das ın der Bıtte das Indult der Sa-
kularisation AB Ausdruck gebracht WIrd, SOWIE, VOoN selten des Ordens,
Urc Nichtzulassung weılıterer Gelü  eablegung (can 05 71) und durch
die orml!:' Entlassung (CC 46—6658)
Beli dieser Betrachtung der klösterlichen Grundrechte interessiert iıcht das
Ireiwillige, ohl aber das zwangsmäßige AÄAusscheiden A4aus dem Verband

Nichtzulassung elübdeerneuerung
Die Nichtzulassung weılıterer Gelübdeablegung annn durch die Oberen
veriügt werden AaUuS gere  en un: hinreichenden Gründen, keıinesfalls Je-=-
doch kran  eitshalber:; ANUur ınm dem ganz seltenen Fall, ın welchem mıi1t
Sicherheit nachgewlesen werden kann, daß e1ınNne Krankheit V C der e
Jübdeablegung ın betrügerischer Welilse verschwiegen oder Ssonstwie Ver-
eiıml1: worden 1St, zoöonnte die Zulassung welterer Gelübdeablegung
verweigert werden (can 637) Man annn als Faustregel 9 daß Krank-

Sie darf 1Ur “ 1UStas et rationabiles Causas”, nicht Der gen Krankheit
geschehen, (cE 637
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heit DE ın den Vorstadien der Kandidatur, des Postulats und des Novızl]lats
hinreichender Entlassungsgrun SE daß aber, wenn einmal e1Ne weni1gstens
Ze1U1! Profeß abgelegt 1St, Krankheit nıcht rlaubt, VoNn welterer (G6+
lübdeablegun auszuschließen. ezüglı anderer Gründe 1ST
daß 1eSe Gründe TUr 1Ne Nichtzulassun ın der ege qaut selten des
betreffenden Professen SINd; diese können 1 Mängeln seellscher und
charakterlicher ATt lıegen, verlangen also iıcht wingend e1n schuldhafites
Verhalten Dalb derartige Mängel TUr das klösterliche Gemeinscha{itsleben
un:! SeEeiINe ufgaben ungeeignet machen können, ist einzusehen; immerhın
aber bedartf olcher ründe, die auch e1In entsprechendes Gewicht en
mussen, daß das eC| der Zugehörigkeit ZAU Verband verlustig en
annn

C) Entlassung
Während die ra der Nichtzulassun welterer Gelübdeablegun sich
erst tellt, wenn 1Ne befristete Gelül  ezeit abgelaufen 1St, wird das Ent-
lassungsverfahren während laufender Gelüubdefrist ın ang gebracht.
Gerade aber die Formpflichtigkeit des Entlassungsverfahrens und die AaUS-

TU! Normierung der Gründe, die TUr sSe1INe ur  ührung erforder-
lich SiNd, machen deutlich, w1e sehr ES dem irchlichen. Recht darauf
kommt, das Grundrecht der Zugehörigkeıit Z Verband icht leichthin,
sondern T en AUS schwerwiegenden und beweisbaren Gründen antasten
lassen. Diesbezüglich genüugt CS hinzuwelsen au die Vors  Yr1ıIten ber die
Entlassung VOM Zeitlichprofessen 1n den 647, 648 unı O  ( Lebensläng-
lıchproiessen den 649—6068, allgemeın rechtliche ormen, dıe oit och
1ın näherer usgestaltun. ın das Sonderrecht der einzelnen erDbDande Der-
NOTINMEIN worden sind. Immer aber cheidet Krankheit als Entlassungs-
SrunNnı aUS, W as ezüglı der Zeitli  professen ausdrücklich gesagt (Can.
647 Z hel1 den Lebenslänglichprofessen aber damıt Jar 1ST, daß
1er 1n jedem Fall Straftaten oder schwere außere Verfehlungen, verbun-
den mi1t Unverbesserlichkeit, TUr d1ie Entlassung erforderlich SiNd vgl
649, 651 c 656
Wenn manchmal das Entlassungsverfahren 1M Ordensrecht als schwer-
Tallıg betrachtet WIird, muß bedacht werden, daß die Zugehörigkeit
Verband e1n Grundrecht 1ST, Qas nachhaltı geschütz werden MU. Im

übrigen SINd diese Vorschriften keinesfalls schwerftällig wI1e Ma.  ( me1n(t;
schwerfällig sind vielmehr oftmals die klösterlichen Oberen, d1e jahrelang
Unregelmäßigkeiten VO  5 Untergebenen miıtunter ohne nachhaltige Reak-
tiıon hinnehmen un:! sich dann wundern, wWenn dıe Entwicklung ungünstlg
verläufift. Ihre Auigabe ware vielmehr, durch rechtzeitige Mahnung mi1t
Entlassungsandrohung diszıplınäar einzuwirken und die Möglichkeit ZUL

Sschnellen Eröifnung e1INeSs Entlassungsverfahrens chaffen Vom and-
punkt der Wahrung dieses Grundrechtes QabDer möge auch bedacht werden,
daß die nachhaltige On der Kirche auch darın Z Ausdruck komm(,
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dal v1ıeliaCl d1ie Bestätigung oder der Vollzug der Entlassungsverfügung
einem aqaußerklösterlichen ırchlichen Oberen vorbehalten ist vgl 647
I 690, 692, 666) und 1mM übrigen ja derartige Entscheide auch eNt-

sprechende Rechtsmittel Z  H Verfiügung stehen (Z ( 647 T, 4
nregung ZA0L freiwilligen AÄussche1iden

HIN Ordensmitglied iın i1llegitimer Weise A0  — Preisgabe Se1Nes Grundrechtes
auf Zugehörigkeit veranlassen, unzulässig. Gew1b mMas oftmals Ver-
anlassung se1n, das consıl1ıum beundi geben, damıft eın Ordensmitgliıed
entweder Ireiwillig aut die Erneuerung seiner (G;‚elübde verzichte oder auch
Ire1willıg das Indult der Säakularısation bıtte Keinestalls aDer dartf
AdUuS Krankheitsgründen irgendeine 4“OTM nachhaltiger Beeinflussung der
Za Nötigung ausgeuübt werden. Es ISt die Entscheidung der KReligiosen-
kongregation VO 1925 erinnern, wonach e1Nn Zeltliıchprofesse, der
gelsteskrank WI1rd, deswegen nicht au dem Kloster Tortigeschickt werden
Qa auch VW icht welterer Gelübdeablegung zugelassen werden
Sn balz solche Ordensperson Hleibt dem klösterlichen Verband „1M jenem
Zustand zugehörig, ın welchem S1Ee bel AÄusbruch der Geisteskrankheit sich
eiIiunden hat, und der Verband 1st ihr gegenüber auch weıterhin allem
verpflichtet, WOZU ım Augenblick des Krankheitsausbruchs verpflichtet
war  C6

Das ec S Un O e a un Qd-eT Pers an lichkenrt
Eın zweıter Christus werden, heranzuwachsen ZU,: Vollalter Christi,
ist jedem Christen aufgegeben Damıt ist ihm 1Ne PfAlicht 1n seinem NAaiLur-
i1lchen un  S übernatürlichen Lebensbereich aufgegeben. Diese chließt frel-
lich keineswegs ın sich, daß jemand ql ] die Fähigkeiten, dıie in ihm SINd,
entfalten mußte vıelen Ordensleuten stecken Fähigkeiten, die ihnen
1n weltlichen Stellungen bestens zugute gekommen waren, dıie aber 1mM
Kloster icht geiragt S1nd. ıcht darum jedoch aber geht ın der 1er
gemeınten Kntfaltung Ger  3, Persönlichkeit, sondern geht 1m t1ieisten
die erufung A0  — Heiligkeit in der Kirche und deren Verwir.  ichung 1 der
orm des Ordenslebens, OV die Kirchenkonstitution umMmen genklum“
des IM Vat Konzıils 1mM un Kapitel (nn 9—4 handelt !°). Diese
Pflicht STA die einzelne Ordensperson aber NN LSOTE erfüllen, WEn der
einzelne Ordensverband dazu Möglichkeit, Raum, nregung und Förderung
biletet. Damıiıt besteht ler en Rechtsanspruch der einzelnen Ordensperson

ihren Verband

a) Entfaltung durch Beobachtung der Räte
Dıieser Anspruch freiliıch geht nıcht autf ı1ne unbeschränkte und allseitige
Entfaltung der Persönlichkeit, sondern ganz Jar aut jene Kntfaltung,

AAS 1925 107
'IO) Ondenskorrespondenz 1965 1—10; uch Sonderdruck „Das Konzıil un die

Orden“
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deren Mittel die Beobachtun der evangelischen äte i1st „Alle sollen.
Schl1ıe  ıch einsehen, daß das Gelübde der evangelischen Räte, wenn auch
den Verzicht Qaut zweilfellos sehr wertvolle Güter mi1t sich bringt, dennoch
der wahren Entfaltung der menschlichen Person icht entgegensteht, SON-
ern AUS ihrem Wesen heraus S1e quis höchste fördert“ 11)
Ganz 1n diesem präziısen Innn geht TUr die Ordensleute d1ie Ential-
LUNg der Persönlichkeit. Darum sagt das Ordensdekre 12) 50 werden die
Ordensleute nıcht durch 1rrıige Meıinungen, völlige Enthaltsamke1 SE1
möglıch oder stehe der mens:  ıchen Entfaltung entgegen, beeindruckt“ un

anderer Stelle ?S) SO der Ordensgehorsam, weıt entiernt, die
Ur'! der mMenscC  ichen Person mindern, diese urch die größer DC-
wordene Freiheit der Kinder Gottes ihrer REeite.

Berücksichtigung der heutigen Verhältnisse
Damıit sıch ım Kloster die Persönlichkeiten ın entsprechender Weise N
falten können, mussen Kıgenart, Beanspruchung und Milieuverflochtenheit
der eutigen Ordensleute berücksichtigt werden. Das Ordensdekre sagt
dazu !4): „Lebensweilse, und Arbeift MUSSen den Erfordernissen
des Apostolats, den Ansprüchen der Kr der sozlalen un wirtschafit-
iı1chen. Umwelt entsprechen“. In der heute geforderten Anpassung ist die-
SE Anspruch Kechnung Lragen. Das macht eiINe besondere Behutsam-
e1t 1mM Gehorsamsverhältnis nötig Wenn, WI1e schon erwähnt, die Ordens-
oberen die Ireiwillige Unterordnung Öördern sollen, dann Sınd S1Ee auf eın

Verständnis des Gehorsamsverhältnisses hingewiesen, welches das
Ordensdekre 15) ausdrückt: „S1ie sollen ihre ntergebenen dahin führen,
daß S1e be1l der Dur  uüuhrung des ihnen Au{fgetragenen und bel der In
angrifinahme eu ufigaben ın aktiıvem U verantwortlichem Gehorsam
mitarbeiten. Sie sollen S.1e deshalb auch bereitwilliı anhören un!: ihr Mit-
planen ZU) Wohl des Instituts un der irche Ordern.“

C) Bildung und Ausbildung der Ordensleute
Wohl ist die Entfaltung der Persönlichkeit, w1e überall, auch im *Or-
densleben, 1Ne Sahz und Sar persönliche Au{igabe; der en annn S1e
nıicht tun, sondern TD ermöglichen. Die ordensrechtlichen Bestimmungen
ber die Wahrung der Gewissenstfreiheit hins!]1'  ich der Beichte CC
18—523) un: ber die geistli  € KRechenschaftsablage (can J50) Sind
solche Vorschriften, die den Raum Zur Persönlichkeitsentfaltung cha{ifen
wollen Damıt dliese persönliche Au{igabe geleistet werden kann, fallen den
klösterlichen erbänden aber eine el posiıtıver Verpflichtungen die

'I'I) Kırchenkonstitution „Lumen gentium ” Abıs
12) Ordensdekret Abs
13) eb  Q, ADs
'Uo) eb Abs
15) eb ADs
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Rechtsansprüche ihrer Mitglieder Sind der einzelne Verband muß siıch
ın nachhaltiger Weise bemühen, se1ine Mitglieder bılden und auszubil-
den; ist einem ausreichenden Angebot derartiger Bildungsbemühun-
BCH aufgefordert. In diesem Sinne ist die Aufforderung des Ordens-
dekrets 16) verstehen:

„Alle Institute sollen en der Kirche teilnehmen und sich,
entsprechend ihrem besonderen harakter, deren Erneuerungsbe-
strebungen auf bıblischem, dogmatischem, pastoralem, ökumenischem,
m1ss1ionarischem und sozl1alem Gebiet eigen machen und S1e nach
Kraäafiten fördern. Die Institute sollen CWQbOE SOTSCN, daß ihre Mit=-
glieder die Lebensverhältnisse der Menschen d1e eitlage SOWI1Ee diıe
Eriordernisse der Kırche wirklıch kennen, damıt S1Ee die heutige Welt
1mM Lıicht des aubens richtig beurteilen und den enschen mi1t e
endigem, apostolischem Eıter wirksamer helfen können.“

In den Ausführungsbestimmungen 17) el
nfi Das Studium und die Betrachtung der vangelien und der
ganzen eiligen Schrift durch qalle Mitglieder, VO Novızlat . sgl
noch nachdrücklicher gefördert werden. Es mu auch daiur gesorgt
werden, daß alle gut WI1e möglıch Mysterium und en der
Kirche teilhaben.
nä Die Lehre VO Ordensleben MU. untier verschiedenen Gesichts-
punkten dem theologischen, historischen, kanonischen USW.) erIOors
und dargelegt werden.
nä Um dem Wohl der Kirche dienen, sollen sich alle eEiINe
tiefere Erkenntnis des ursprünglichen Gelstes und der Idee ihres
Ordens bemühen, damıt diese be1l den vorzunehmenden Anpassungen
ireu bewahrt werden und das Ordensleben VO.  5 allen Iremdartigen
Elementen gereinigt und en unzeitgemäßen befreit wird.“

Wenn sıch d1e Ordensverbände zeitgemäß sollen, äng das
entlich Von der Ausbildung der Mitglieder ab SO Ssagt wortlich das Or-
densdekret 18) und fährt fort

‚Daher sollen auch die Nicht-Kleriker und die Ordensirauen iıcht
unmıiıttelbar nach dem Noviızlat mit apostolischen Arbeiten beschäftigt
werden; vielmehr ist ıhre relig1ıöse und apostolische, ihre theoretische
un praktische Ausbildung, auch durch Erwerb der entsprechenden
Zeugnisse, ın geeigneten Häusern an gemMesSsSen weıterzufiführen.
Die Anpassung des Ordenslebens die Erfifordernisse NSerer eıit
darf siıch nicht 1N. AÄußerlichkeiten erschöpfen. Damit diejenigen, die
nach ihrer Zielsetzung sıch außeren Apostolatswerken wı]ıdmen, ihrer

16) eb  Q, C&
17) Norm. I1 d 1— .
18) UOrdensdekret
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Aufgabe wirklich gewachsen SINd, sollen S1e entsprechend ihren
gelstigen Fähigkeiten und ihrer Veranlagung a gee1gneter KHKorm ber
d1ie GepIlogenheıten, das Denken un: mpfiimnden der heutigen Gesell-
schaft nterwıesen werden. Dıiıie Ausbildung soll se1n, daßb ihre
einzelnen Elemente aufeinander abgestimmt Sind und dadurch das
en der Mitglieder einheitlich gestaltet WIrd.
Diese selbst sollen sıch aber iıhr SaNnzes Leben hindurch ernstha{it
die geistliche, wissensmäßige und pra Weıiterbildung bemühen;
die ern sollen ihnen dazu ach Kräfiten Gelegenheit, Hılismitte
un ZeI geben
Die ern en d1e Piıcht, aur SOTSCHNH, dalß diejenigen, denen
die Ausbildung obliegt, die gelistlichen Leiter un Lehrkräfte, Qufs
sorgfältigste ausgewäh.: und gründlich vorbereitet werden.“

Es genügt, I diesem usamenhang Qauti die Ausführungsbestimmungen
verweıisen, welche dleses nlıegen EerNeEeuUL unterstreichen 19)

eit für ebet, Arbeit und rholung
Im Dienste der Fntfaltung der Persönlichkeit steht nicht e das rund-
recht auf Bildung, Ausbildung und Weiterbildung, sondern mehr och das
echt Qut d1ie Führung e1INes geistlichen Lebens un: überhaupt auf eın
eben, das iıcht bis ZUTrC letzten Mınute verplant ist Das Kingepreßtsein ın
1INe siarre Tagesordnung, NC em aher die Überbeanspruchung NSerer
Ordensleute 1n der eutigen e1t der Aufgabenmehrung und Personalmıin-
derung, S1Ind schwerwiegende Hemmnisse Ün der klösterlichen Persönlich-
keitspflege. Es 1st sehr beherzigenswert, WenNnn A I den AusIführungsbe-
stimmungen 20) el

6M den Gemeinschaften kann ftmals icht 1n allen Häusern und
nıcht einmal füur alle Mitglieder desselben Hauses die gleiche ageS-
ordnung eingehalten werden. Diese aber ist einzurichten, daß dıie
Ordensleute außer der eit tür die gelstlıchen Übungen und die Ar-
eit auch eine gewlsse elıt LUr siıch selber en un anhsgeMeSSCNHNEC
rholung finden können.“

Das ec au Mitgestaltung 1m L1östferlichen Verband
Es ist unverkennbar, daß d1ie ordensrechtlichen Anregungen des Konzıils
einen gewı1ssen Zug Z.U) Demokratisierung zeigen. Man Mag geradezu
als eine amtliche Bemündigung des einzelnen Ordensmitgliedes erachten,
WenNnn die Mitverantwortlichkeit jedes einzelnen Gliedes f{Ur d1e Erneue-
runs mıit Tolgenden Worten betont wIird:

Z wirksamen Erneuerung und echten Anpassung ist die Zusam-
menarbeit aller Mitglieder eINes Instituts unerläßlich Richtlinien TUr

'|9) Norm. ö 35—38
20) eb
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die zeiıtgemäße Erneuerung festzusetzen ist eiNzZ1Ig Sache der recht-
mäßigen Autorıtäten Die Oberen jedoch sollen iın dem, W as dıie
Belange des anzen Instituts CC ihre Untergebenen 1n geei1gneter
Weise befragen un:; hören“ 21)

a) eC| auft (0)8
Im usamme  ang mıt den AusIührungen ber RER g  elübde des ehnor-
Samıs bestimmt cdas Ordensdekret 22) „Sie die Oberen) sollen S1e die ntier-
ebenen deshalb auch bereitwillig anhoören DAa INr Miıtplanen ZAR0I8 on
des Instituts und der Kirche ördern.“ Diese Mündigkeit des einzelnen Ma
glieds 1N. einem klösterlichen Verband dürfte e1N Grundrech se1ln, das nach
dem illen des N/ail Konzıils ausdrücklich gewährt worden, aber 1 We-
D des klösterlichen Verbandes, der 1ne kollegıa  S KRechtspersönlichkeıit
und damıt die Sache a.  er, icht NUu  a der Ordensoberen, S, eigentlich
schon begründet 1S1 23)

Mitwirkung Wahlen
WHür die Bearbeitung der Ordenssatzungen 1St 1nNe bemerkenswerte(
linie, wenn das Ordensdekret weılıterhıin wünscht 24) daß die Kapıitel und
Rätedie zeitgemäße Erneuerung festzusetzen ... ist einzig Sache der recht-  mäßigen Autoritäten  . Die Oberen jedoch sollen in dem, was die  Belange des ganzen Instituts betrifft, ihre Untergebenen in geeigneter  Weise befragen und hören“ 2').  a) Recht auf Gehör  Im Zusammenhang mit den Ausführungen über das Gelübde des Gehor-  sams bestimmt das Ordensdekret ??): „Sie (die Oberen) sollen sie (die Unter-  gebenen) deshalb auch bereitwillig anhören und ihr Mitplanen zum Wohl  des Instituts und der Kirche fördern.“ Diese Mündigkeit des einzelnen Mit-  glieds in seinem klösterlichen Verband dürfte ein Grundrecht sein, das nach  dem Willen des II. Vat. Konzils ausdrücklich gewährt worden, aber im We-  sen des klösterlichen Verbandes, der eine kollegiale Rechtspersönlichkeit  und damit die Sache aller, nicht nur der Ordensoberen, ist, eigentlich  schon begründet ist ?®).  b) Mitwirkung bei Wahlen  Für die Bearbeitung der Ordenssatzungen ist es eine bemerkenswerte Leit-  linie, wenn das Ordensdekret weiterhin wünscht ?*), daß die Kapitel und  Räte ... je auf ihre Weise die Anteilnahme und Mitsorge aller Mitglieder  am Wohl des ganzen Instituts zum Ausdruck bringen ?°). Ergänzend sagen  dazu die Ausführungsbestimmungen ?°), daß die Kapitel und Räte dann  diesen Wunsch verwirklichen, „wenn die Mitglieder wirklich teilhaben an  den Wahlen jener Organe.“ Dies wird mittels direkter und indirekter Wah-  len zu verwirklichen sein, d. h. man wird die Untergebenen entweder per-  sönlich oder durch von ihnen selbst gewählte Vertreter (Delegierte) an den  Wahlgremien teilnehmen lassen ?’).  c) Mitwirkung bei der Erneuerung  Aber nicht nur in diesen Ratskollegien, sondern. auch in der unmittelbar  zu vollziehenden Erneuerungsaufgabe kommt allen Mitgliedern eine Auf-  2') Ordensdekret 4 Abs. 1  e  ?3) Diesem Problem hat Jassmeier J. seine Studie gewidmet: Das Mitbestim-  mungsrecht der Untergebenen in den älteren Männerordensverbänden, München  1954. Siehe auch Fehringer A., Satzungsreform, Friedberg 1967, bes. S. 26 f.,  38—44.  24)  ebd. 14 Abs. 4.  25)  Die in den Amtsblättern (z. B. Kirchl. Anzeiger für die Erzdiözese Köln 106  1966 683) mitgeteilte Übersetzung „Ausdruck sowohl der Beteiligung aller  Mitglieder als auch der Sorge für alle” ist unrichtig.  26)  Norm. II 18.  27)  Solche Wahlgremien müssen funktionsfähig sein; sie dürfen also nicht zu groß  sein und müssen die Möglichkeit zu Sitzungen unter gleichzeitiger Anwesenheit  ihrer Mitglieder haben. Von da aus wird die Entscheidung fallen, ob eine  direkte oder nur eine mittelbare Teilnahme des einzelnen Mitglieds an der  Wahl vorzusehen ist. Man wird auch noch das Gewicht der Stimmen zu be-  rücksichtigen haben; lang bewährte Ordensmitglieder haben zweifellos ein stär-  keres Mitbestimmungsrecht als junge Zeitlichprofessen.  277JE autf ihre Weise die Anteilnahme und Mitsorge aller Mitglieder

Wohl des Sanzen nstıtuts ZA0L Ausdruck bringen 25) Ergänzend en
dazu die Ausführungsbestimmungen 26) daß die Kapıtel und Raäte dann
diesen unsch verwirklichen, C die itglieder wirklich teilhaben
den Nahlen jener Organe.“ Dies wird mittels direkter und indirekter Wah-
len verwirklichen Se1in, Ma wI1Ird die Untergebenen entweder PCF-
önlich oder durch VonN ihnen selbst gewa Vertreter (Delegierte) den
ahlgremien teilnehmen lassen 27)
C) Mitwirkung bel der Krneuerung
ber icht NUr 1n diesen Ratskollegıen, sondern. aucn 1ın der unmittelbar

vollziehenden Erneuerungsaufgabe kommt allen Mitgliedern ine A

21) Ordensdekret ADS
22) ab  Q, ADS.
23) Diesem Problem hat S IN sSseINe Studie gewldmet: Dais Mitbestim-

MUungsrTeECht der Untergebenen 1n den alteren Männerordensverbänden, Miinchen
1954 1e. uch K 1 A J Satzungsreform, Frıiedberg 19067, bes f J
——

24) eb  Q ADs
25) Die 1ın den Amtsblättern z Kirchl Anzeiger IUr die ETZdiOÖzese oln 106

1966 683) mitgeteilte Übersetzung „  uSdruc| sowochl der Beteiligung er
Mitglieder als auch der OoTrge IUr alle  [ ıst unri  1g.

26) Norm. I1
27) Solche Wahlgremien muUussen funktionsfäh1ig se1IN; S1e dürfen Iso nıCcH groß

seiın un mussen die Möglichkeit ıtzungen unter gleichzeitiger nwesenheit
ihrer Mitglieder en Von da a'u's wWwIrd die Entscheidung fallen, ob ıne
direkte der 1U ıne mittelbare eilnahme des einzelnen Mitglieds der
Wahl vorzusehen ist. Man wird uch noch das Gewicht der Stimmen He:-
rücksichtigen aben; lang ewanNhnrie rdensmitglieder en zweilellos E1n SHa-
keres Mitbestimmungsrecht alıs jJjunge Zeitlichprofessen.
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gabe WeNnn das nachste Generalkapitel des einzelnen Verbandes sıch
d1ie Aufgabe machen muß, die unsche des Konzils 1ın dlie ” umzusetzen,
dann sol1l 99  Ur Vorbereitung dieser Kapıtel der Generalrat für 1Ne
angreiche un:! freile Befragung der Mitglieder SOTrsenN un deren rgeb-
N1S  S  e aufarbeıten, die Arbeit des apıtels unterstützen und Za

leiten  66 28)
0l) Beseitigung der Klassen
Derartige Mitbestimmungsrechte sSind eigentlich e1N se1bstvlerständlicher
Ausfluß des 1m Ordenswesen geltenden Gleichheitssatzes, der grundrechts-
mäßig allen Ordensmitgliedern, Oberen und Untergebenen, gleiche Rechte
un gleiche en auferlegt (cc 9983, 594 1 Diesen Gle1i  heitsgrun
Sa1z 111 die EeEUe Gesetzgebung noch konsequenter durchfiführen mi1t ihrem
unsch, daß ın den Klöstern die Klassen beseitigen selen Darum ist
verfügt 29)

Damt ahber (das brüderliche Band untier den Mitgliedern innıger
werde, sollen dlejenigen, CQ1e Nan Konversen, Kooperatoren oder
anders nenn(t, dem Leben und den Arbeiten der (‚;eme1lns:  ait en
verbunden werden. In Fraueninstituten ist dafür SOTSEeCN, daß mMNa  w

einem einzigen an V  } Schwestern ommt, qußer Wenn die 0
stände eLWwWAaSs anderes ahe egen Nur ın diesem all soll och jener
Unterschle: untier den Mı  liedern erhalten bleıben, den d1ie Verschile-
denheit gahnz anders gearteter Arbeiten erfordert.“

Schon 1M Ordensdekret el CS, daß ıla Moönchsklöstern und anderen Man-
nergemeinschaften, die keine reinen Laleninstitute SINd, Kleriker und Lalen
mıiıt den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet SiNd, „abgesehen VO  n
denen, die sich AaUuS den höheren eihen ergeben“ 30) (;erade damıt be-
fassen sıch auch d1ie Ausführungsbestimmungen und wünschen Z 00 Vollzug
dieser Normen 31) da ß die Generalkapitel Formen suchen sollen, wonach
die bisher einer zweıten oder gar dritten Klasse angehörigen Mitglieder
+9) Norm. I1 Hınsichtlich der Befiragung der Mitglieder ıst auft olgende Miıttel

verwlesen: die Konventual- un Provinzlalkapitel SInd anzuhören, entsprechende
Kommissionen un Arbeitsgruppen estellen, Fragebogen herauszugeben
u.a Spezie hinsichtlich der Konstitutionen VO  } Nonnen LSt verfügt, daß
iıhrer Umgesta  Ng die üunsche der Klosterkapitel, uch der einzeiInen Nonnen
einzuholen S1InNd. Es wırd ann acCcl der obersten Ordensautorität, Wenn 1ne
solche 1n einem Nonnenorden vorhanden ISt, w1e die Leitung eINEeT
Nonnenkonföderation Se1Nn kann, SONst ber acCcl e1Ines besonders bestellten
Delegaten des HL Stuhils se1ln, derartige unsche sammeln un S1e der
Religiosenkongregation zuzuleiten, Norm. {

29) Ordensdekret Abs
ebı  Q, Abs30)

31) Norm. I1 In Nonnenklöstern, nunmehr uch e 1ne Klasse noch be-
stehen 1SO]1, ST der UTCH die Chorpflicht gegebene Unterschied 1n den Konsti-
tutionen Jestzulegen. Es gibt NUuU:  3 .ben uch hier noch weiterhin nterschiede
auf Grund der verschiedenen Tätigkeit, ber keinen Unterschied mehr, der 1n
verschiedenen Klassen irüher zume1ıst uch 1n verschiedener Kleidung) Z
UusSdruc| ommt, Norm. Dl

278



„nach un nach ın gewı1ssen Angelegenheiten der (Gemeins  ST und
bel ahlen das aktıve und TUr gewlssSe AÄAmter auch das passıve Wahl-
recht erhalten. So können S1e mıiıt dem Leben und den Werken der
Geme1ins:  ait CeNS verbunden werden und die Tr1estier können freler
ihre geistlichen Diıenste verrichten.“

Das wohlerworbene Recht

In jeder echtsordnung stellt der Grundsatz der Beständigkeit der Rechts-
situation geradezu eın Grundrecht dar. Auch das kirchliche echt AaNner-

ennn das wohlerworbene Recht 32) versagt daher auch den Ordens-
leuten nıcht.
Gerade aber 1n elner Zeıt, ın der innerhalb der klösterlichen Verbände (16e1-
greifende Änderungen VOTL sich gehen, InQUDL der Grundsatz der Rechtsbe-
ständigkeıit I besonderer Weise beachtet werden. Die Beständigkeit der
Lebenswelse, die gemä Call. 4A87 geradezu eın Merkmal des Ordensstandes
1St, bedingt auch, daß das durch Gebrauch se1t der Profeßablegung ohl-
erworbene Recht gewahrt bleiben muß Hinsichtlich dieser Beständigkeit
sagt die Kirchenkonstitution 33)

„Jene Gemeinschaiten verhelien ihren Mitgliedern Z größeren Be-

ständiıgkeit 1n der Lebensweise, eliner erprobten re fur dıie H-
eichung der Vollkommenheit„nach und nach in gewissen Angelegenheiten der Gemeinschaft und  bei Wahlen das aktive und für gewisse Ämter auch das passive Wahl-  recht erhalten. So können sie mit dem Leben und den Werken der  Gemeinschaft eng verbunden werden und die Priester können freier  ihre geistlichen Dienste verrichten.“  4: Das_ w o hlerworbeme Recht  In jeder Rechtsordnung stellt der Grundsatz der Beständigkeit der Rechts-  situation-geradezu ein Grundrecht dar. Auch das kirchliche Recht aner-  kennt das wohlerworbene Recht*®?), versagt es daher auch den Ordens-  leuten nicht.  Gerade aber in einer Zeit, in der innerhalb der klösterlichen Verbände tief-  greifende Änderungen vor sich gehen, muß der Grundsatz der Rechtsbe-  ständigkeit in besonderer Weise beachtet werden. Die Beständigkeit der  Lebensweise, die gemäß can. 487 geradezu ein Merkmal des Ordensstandes  ist, bedingt auch, daß das durch Gebrauch seit der Profeßablegung wohl-  erworbene Recht gewahrt bleiben muß. Hinsichtlich dieser Beständigkeit  sagt die Kirchenkonstitution ®):  „Jene Gemeinschaften verhelfen ihren Mitgliedern zur größeren Be-  ständigkeit in der Lebensweise, zu einer erprobten Lehre für die Er-  reichung der Vollkommenheit ... Dadurch können sie ihre Ordens-  profeß in Sicherheit erfüllen und in Treue bewahren und auf dem  Weg der Liebe in geistlicher Freude voranschreiten.“  Das durch die Profeß wohlerworbene Recht besteht vor allem darin, daß  die damit übernommenen Verpflichtungen keine wesentlichen Veränderun-  gen erleiden dürfen. Die Vorbereitung auf die Profeß bestand in der Er-  probung der Lebensweise mit ihren Rechten und Pflichten, wie sie in Regel  und Konstitutionen niedergelegt ist. Auf diese Erprobung hin ist die Bindung  eingegangen worden. Im wesentlichen ist daher der Umfang der Verpflich-  tungen mit dem Rechtsbestand umschrieben, wie er in Regel und Konsti-  tutionen zur Zeit der Gelübdeablegung umschrieben war **).  Dessen ist sich auch der kirchliche Gesetzgeber bewußt, wenn er in den  Ausführungsbestimmungen die Vereinigung und Auflösung von Ordens-  gemeinschaften behandelt und betont, daß eine solche Vereinigung zu-  nächst eine gründliche spirituelle, psychologische und rechtliche Vorberei-  tung verlange %). Daß in solchen Situationen neben anderen Interessen  32) Mörsdorf K., Lehrbuch des Kirchenrechts I'' Paderborn 1964 69 f.  A  %* Schaef er T., a.a.O., p. 101 n. 243; neue persönliche oder diziplinäre Ver-  pflichtungen dürfen durch Statutenänderungen nicht auferlegt werden. Hier ist  allerdings zu ergänzen: es dürfen auch nicht wohlerworbene Rechte (z. B. Wahl-  rechte) entzogen werden.  35) Norm. II 39  209Dadurch können S1e inr  a Ordens-
profeß ın iıcherheit eriullen un!: 1n 'Treue bewahren und aut dem
Wesg der Liebe 1n geistlicher Freude voranschreiten.“

Das durch die Profeß wohlerworbene Recht besteht NO allem darın, daß
die damıt übernommenen Verpflichtungen keine wesentlichen Veränderun-
gen erleiden dürfen Die Vorbereitung qauti d1ie Proieß bestand ın der Rr-

probung der Lebensweise mi1t ihren Rechten und en, W1e S1e 1ın ege
und Konstitutionen niedergelegt isT. Aqit diese Erprobung hın 1sT die Biındung
eingegangen worden. Im wesentlichen ist er der Umfang der erpflich-
Lungen mıiıt dem Rechtsbestand umschrieben, Ww1e 1n Regel und Konsti-
tutionen Z e1t der Gelübdeablegung umschrieben WarLr 34)
Dessen ist sıch auch der kirchliche esetzgeber bewußt, WenNnn 1n den
Ausführungsbestimmungen die Verein1 und Auflösung VO  } Ordens-
gemeinsch behandelt und betont, daß ıne solche Vereinigung
näachst iıne ründliche spirıtuelle, psychologische und rechtliche OTrDerel-
Lung verlange 35) Daß 1n solchen Situationen neben anderen Interessen

32) CM K ehrbucl des Kirchenrechts I'l'l aderborn 1964 69
33) 43 Abs
M SCHRA-CLeT T J aa 101 243 NEeue persönliche der diziplinäre Ver-

pflichtungen dürfen UrCc Statutenänderungen nıch auferlegt werden. Hier ist
allerdings ergänzen: dürfen auch nıCH wohlerworbene Rechte (Zz ahl-
rechte) entzogen werden.

9) Norm. IL
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auch die Freiheit der Mitglieder gewahrt werden mUSSe, w1ırd ausdrücklich
betont 36) Wenn S Z Auihebung e1INes erbandes ommt, so11 danach
getrachtet werden, daß d1ie (iemeins  Sl eiıner verwandten klösterlichen
Vereinigung eingegliedert werde; E1 MUSSeEeN aber die einzelnen Tdens-
leute vorher gehört werden und „‚alles sol1l u Lilebe VOTL sich gehen“ 37) SO
ist 1n wohlerworbenes Recht, daß die Zielsetzung e1INes erbandes
1M wesentlichen beibehalten werde; WeNnNn durch Änderungen e1nNne beträcht-
iıche Rechtsminderung oder Pflichtenmehrung eintrate, ware das Ar die
bisherigen Professen m11 dem Grundrecht der Rechtsbeständigkei E1 -

einbar.
Wenn dieser Anspruch verteldigt wird, annn dennoch icht daraut VCI -

zichtet werden, d1ie einzelInen Ordensleute ın der gegenwaätlligen Krneuerung
auch 1mM klösterlichen Bereich tunlichster Elastizıtat auizuruftfen. Ks ware
ungut, wenNnn der Ruf nach Erneuerung 1 estrüpp wohlerworbener
echte verhallen würde. Wır halten die Geiahr allerdings ıcht TUr groß,
weıl die heutigen Satzungsänderungen ]Ja Man Ilgemeinen den nsprüchen
der einzelnen entgegenkommen un! die Verpfli  ungen eher erleichtern
als erschweren.

Das ec S10 Versorgung
Ordensleute erwerben mi1t ihrer Selbstübergabe den Verband durch die
Profeß einen Anspruch autf Versorgung 1N gesunden, kranken und alten
agen Dieser Anspruch ist die Kehrseite der Verpflichtungen, welche (Or-
densleute durch d1e 550 un 594 üUüubernommen en S1e erwerben
und verdi]ıenen TÜr den klösterlichen Verband, unterstellen sich dem klöster-
lLichen Gleichheitsgrundsatz und nehmen d1e gemeinschaftliche Lebensweise
aut sich Daiur uberniımmt der Verband die Obsorge TUr all das, W as Z

Lebensex1istenz erforderlich ist
Dieses Grundrecht beruht aul der Iireiwillıgen Einordnung ın das geme1n-
SaJmne en araus OL1gT, daß der aus diesem Grundrecht olgende ÄAn-
spruch TG iınnerha des Verbandes gestellt werden annn Die exklau-
strıertfe UOrdensperson hat keinen Rechtsanspruch aut Unterhalt 38) Wer
endgültig ausscheidet, annn weder Entgelt noch Üünftige Versorgung be-
anspruchen. ema der Norm des Ca.  - 643 1, daß 1M des AÄusschel-
dens AaUuS dem Verband urch Säkularisation, WG Kntlassung oder durch
Ablauft der zeitlichen elu eın Anspruch QauUti KEntgelt für geleistete
Arbeit besteht, wird denn auch nach dem Sonderrecht der einzelnen klöster-

35) Norm. I1
36) Norm. {1
54 Norm. IC 41
38) KTı mme A } Die Rechtsstellung der außerhatl inres erbandes lebenden

Ordensleute, Paderborn 1957, 7B fl
K J ermögensrecht der klösterlichen erbände, aderborn 1963, 244

280



lıchen ernande W/ÄON E der erstien Gelübdeablegung die Unterzeichnung e1Nes
entsprechenden Reverses verlangt.
Das 1ST. bekanntlich problematisch geworden durch d1le ın der Bundesrepu-
blik Deutschland bestehende Verpflichtung, ausscheidende Or  nsmitglie-
der nachzuversichern, nachträglich TUr die bısher versicherungsfrele
Beschäftigung 1a Orden Sozlalversicherungsbeliträge erbringen, damıt
TUr dQen Fall Cdes Alters oder der Arbeitsunfähigkeit e1n Rentenanspruch
erworben WI1Ird. Praktisch handelt ES sich ler um E1n Entgelt LU geleistete
Arbeit, das entigegen der kirchlichen Norm durch staatliches esetz VeLI -

pflichtena SIr Die Problematik der Nachversicherung LsSt anderer Stelle
mehrfach behandelt worden, daß hierzu dieser Stelle keine AUIS=
führungen veranlaßt Sind 39)
Wir betrachten den Versorgungsanspruch der Ordensleute innerhalb ihres
Verbandes als eiINes ihrer Grundrechte Was beinhaltet dieser Ver  gS=-
anspruch? Kıs g1bt Kxtreme ach beiden Se1lten INa.  _ annn diesen ersor-

gungsanspruch n]ıeder anseizen und AaUuS dem Armutsgelübde die Mer-

pfiliıchtung allecı einem dürftigen Leben ableiten; mMa.  ) kann den ersor-

gungsanspruch aber auch hoch schrauben. Beispiele beider Extreme anı
MNan erleben, WeNnNn iın schweren Krankheitsfällen Z  5 den einen d1ie

Hılfen, welche d1ie heutige Medızın bileten kann, aum ın Anspruch g_
NOININENN werden, während d1ıe andern auch jene Spezlalisten noch angehen,
die sich viele Weltleute iıcht elsten können

Maßgeblich TÜr die Bemessung dQes Versorgungsanspruchs so1l se1ln, Was

das Ordensdekre Sagt 40)
„Die Mitglieder mMussen tatsächlıch und n der Gesinnung ar se1n,
da S1Ee ihr Besitztum 1 Himmel haben Alle sollen sich jeder
Ja SEe1INer Au{fgabe dem allgemeıinen Gesetz der Arbeıt verpflichtet
w1ıssen. iIm Erwerb aber dessen, W as ihrem Lebensunterhalt un:
für ihre uIigaben notwendig 1ST, sollen S1e alle unangebrachte or

sich welsen un! sich der Vorsehung des himmlischen aters
heimgeben.‘

Man WIrd den Versorgungsanspruch wohl riıchtıg emessen, wWenNnn 5

sagt all das, W as TUr das klösterliche Leben und die leistende Arbeit
notwendig und nützlich 1St, MU. Lebensunterhalt und materieller
geboten werden.
Na  . diesen Grundrechten der Einzelpersönlichkeit 1st noch eın Blıck
werien qaut die Grundrechte der juristischen Persönlichkeiten des Ordens-
rechtes.

37) 1e Ordenskorrespondenz 1960 57 Ulr IT.; 1964 311 , 1965 44() IL.;
1966 03 {L,

Ordensdekret 13 AbDsSs Z
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1{1

GRU DER JURISTISCHEN ERSÖNLICHKEITEN
DES ORDENSRECHTES

Das ec axurtf ( 1 liedstellung nnerhalb d'’e”r
Kirche

Wenn Ca. 487 alle Glieder der iırche auffordert, den Ordensstand 1n ren
halten, handelt sich 1l1er ıcht Z2U  — 1nNne Ermahnung, sondern
die Anerkenntnis des besonderen Standes und seliner Gliedstellun

innerhal der Kirche, den auch die Kirchenkonstitution wieder untier-
streicht 4‘I)

„Kın derartiger anı ist 1M 1n  1C| auftf die go  e, hierar  ische
Verfassung der Kirche eın Zwischenstand zwıschen dem der Kle-
riker un! dem der Lajen. 1elimenr werden AaUS beiden Gruppen
Christgläubige VO  n Gotft gerufen, D Leben der iırche sıch einer
besonderen abe erireuen und, jeder ın seiner Weıse, ihrer Heils-
1ss1ıon nutzen  C6

Der besonderen Verpfü:i  ung, mıit dem Ordensleben un seinen vlelfältigen
Tätigkeiten der Heıilsmission der Kirche diıenen, entspricht S daß Or-
densleute heute mehr als bisher auch iırchlichen (Gremien teilhaben.
Schon bisher S1Ee 1n den verschiedenen Synoden, angefangen VONN der
Diözesansynode bis YADE Ökumenischen Konzıil, weni1gstens mi1t einigen
Priıesteroberen verireten Diese priesterlichen Ordensleute können jetz
auch einbezogen werden 1n den Priesterrat. Noch weıter geht d1ie Einbezile-
hung 1a den Seelsorgsrat, weıl 1l1er auch Lalenordensleute einbezogen
werden können 42) Schon 1m Bischofsdekret 43) el

„Cm einmütig und TU!  ar die gegenseiltigen Beziehungen zwischen
den 15  oIen DDa den Ordensleuten pllegen, moögen dıe Bischöfe
und die Ordensoberen bestimmten Zeiten und oft nützlich
erscheint, ZUr Behandlung VON Fragen zusammenkommen, die allge-
meın das Apostolat 1M Gebilet betreffen.“

emgemä wünschen auch d1e Ausführungsbestimmungen 44) daß eın
Kontakt der Vereinigung der Generaloberen und Generaloberinnen m1T
der KReligiosenkongregation und 1ın gleicher Weise 1nNne vertrauensvolle ZAl=
sammenarbeit zwischen. den ortlichen Bischofskonferenzen und den natıo-
nalen Ordenspberenvereinigungen bestehe; em1s! Kommıi1ssionen der
Bischöfe und Oberen bzw. Oberinnen Siınd Bıstumsbereich erwünscht.

41) Kirchenkonstitution Abs
42) Norm. 2:; siehe uch Ordenskorrespondenz 1966 64 1967 140
43) Bischofsdekret r  T1SLUS Oominus“ Z
44) Norm. IT 42, 43
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Man kann ohl daß das Grundrecht der besonderen Gliedstellung
der klösterlichen erbande 1n der Kırche gerade durch d1e konzıliaren und
nachkonziliaren Bestimmungen och mehr konkretisiert worden ist

D-ass ecC S1' UL ON OM LE
ntier AÄAutonomie versteht INa das Recht und die icht, daß eın Verband
seine Gemeinschaftsangelegenheiten ZUL Verwirklichung der erbands-
zwecke selbst ordnet und verwaltet, sowochl 1mM geistlichen w1e LM zeitlichen
Bereich. 1ese Au{Iigabe wiıird VO  _ den Oberen, ihren Beıiräten un Amts-
waltern, SOW1Ee den Kapiteln wahrgenommen.
1ne erar utonomıile steht Jeder klösterlichen Verbandseinheit Z
welche Rechtspersönlichkeit ist die einzelne selbständige Niederlassun
die PFrOVINZz, der Gesamtverband, C1e Mönchskongregation und eiwa SOI1-

stige gebildete FHormatlionen, W1e HKöderationen und Kon{föderationen
Se1n können. der Verband päpstlichen oder bischöflichen Rechts 1St, 1st
unerheblich

a) Innere Autonomie
Die Autonomie hat zunächst ihre Wiırkung ach innen: 1n echter Verwirk-
lichung des Subsldiar1ıtätsprinzips darf die Selbstverwaltung eıner n1ıede-
ren Verbandseinhei icht unnötig eingeschränkt werden VO.  5 der DeTr-
geordneten Autorität der Provınz oder des (Gesamtverbandes. (anz kon-
ret ergibt sich Aaus dieser Kegel, daß den nlederen Oberen 1el elb-
ständigkeit W1e möglich gewährt und 1Ur viel eschränkung W1e nöt1g
auferlegt werde Das 1ST auch das nliıegen der Ausführungsbestimmun-
gcCcnh 45)‚ welche fordern, daß dıe Leitungsgewalt 1n Anpassung uNnSsSere

Zeitnotwendigkeiten MO wırksam und unkompliziert ausgeübt WEeI -

de „Deshalb moögen die Oberen aller (srade mi1t den zweckmäßigen O
machten. ausgestattet werden, damıt unnutze und allzu häuflige Rekurse

die höheren Autorıtäten mO vermieden werden.“ Manche Pro-
1N.Z- und Generalobere meınen allzuviıel Kompetenz sich vorbehalten
MUusSssen und den untergeordneten Oberen höchstens 1ın Kleinigkeiten selb-
ändige Verantworiung einraäumen sollen 46) S1e verwechseln die anlı=
Tfende Verwaltungsarbeit die weitgehend den untergeordneten Oberen
ZuSte. mi1t ihrer eigentlı  en Aufgabe durch Überwachung, Aul[isıcht un:
Visıtation sicherzustellen, daß die untier Menschen immer wlieder übliche
Normabweichungen A möglichsten (irenzen verbleiben.

D) Außere Autonomıie
Die Autonomie hat ihre Wırku aber VOL allem auch nach außen. Die
außeren iırchlichen Oberen, w1e aps und Bischöfe SOWI1Ee deren Kurıen,
en icht die Au{fgabe, die Funktionen der verbandszugehörigen Or-

45) Norm. 11
46) ben 118
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ensoberen übernehmen. Von diesen außeren kirchlichen Oberen hat
überhaupt MS der aps die Beiugn1s dazu, weıl ja eigentli  er Ordens-
oberer 1st, dem d1e Ordensleute auch al des ehorsamsgelübdes untier-
worien sind (can. 499 Es wıird aber weder dem aps noch auch den
15  oIiIen einfallen, derartige unktionen siıch ziehen. Wenn dieser
Grundsatz 1er betont WIÄird, Ol allem eswegen, weiıl 1 Bereich
der weiblichen erbande gelistliche Superiloren, Direktoren USW. g1bi, deren
Rechtsstellung vielfach diıejenige e1INeSs bisch6{ili  en Delegaten 1St, eren
1S'eOder Machtausübung jedoch oftmals VOINl derjenigen eliner
verbandszugehörigen Generaloberin nicht unterschleden 1St. Das entspricht
icht dem Grundrech der utonomie der klösterlichen Verbandseinhei-
ten 47)
1eSsSe Autonomi1e ist auch kirchenrechtlich immer anerkannt worden,
arı daß ohne Zustimmung Oder ntirag oder orS des zuständıgen
Ordensoberen niemals eın Ordensmitglied durch kirchliche Obere In An-

spruchgoder mi1t irgendwelchem Amt betraut werden annn Die
Anerkennung dieser Autonomie kommt auch Ausdruck 1ın jenen Be-

stiımmungen des Bischofsdekrets 48) hinsichtlich der Inanspruchnahme
VO  5 Ordensleuten erken des Apostolats immer eingeschärf 1st, dal
el die Kıgenar des einzelnen erbandes berücksichtigt werden muß un
also eine Inanspruchnahme ın verbandsifremder Tätigkeit nicht erIiolge
annn
1Ne besondere eu erlangt die Autonomie 1M Bereıch der Ver-
mögensverwaltung. EWl bleiben Aufsichtsrechte außerer kirchlicher
Oberer 1ın dieser Beziehung bestehen; ihnen ist Bericht machen un!
Rechnung egen, je nach Art des Verbandes, dem aps oder dem Bischof.
Es bestehen 1er auch u{fsichts-, Genehmigungs- und Weisungsrechte die-
SC irchlichen Oberen, immer aber I© die eigentliche Verwaltung 1ın
den Händen der Ordensleute selber, gleichviel ob sich einen en
oder 1nNne kleine Kongregation des bis  OLl  en Rechts handelt (cCC
3l1——d39)
SO ist festzustellen, daß auch der Bereich der klösterlichen Autonomie eın
Komplex VO.  5 Rechten 1ST, der als e1Nn Grundrecht der klösterlichen Ver-
bandspersönlichkeiten bezeichnen ist

SCHLUSS

Abs  1eßend Se1 gesagt (Nan zeigt sıch heute innerhalb der Kirche oft
des Rechtes mude. Schlagwortartig WwI1Ird befont, D Juridismus ersticke die
1e Und INan hat S1'  erll! manchmal der Rechtsnorm größeren Wert

47) A Y Der Bischof{f als Ordensoberer, M EpPISCODUS. Festschrift
ard Faulhaber AA Geburtstag, Regensburg 1949, bs AD DA

48) Bischofsdekret 33 AbBSs 2 S Z 1| s1ıehe auch Norm. 30 2 SIr
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beigemessen als der orge die Spiritualität. Es ıst gewl eın beträcht-
icher Fortschritt, WEeNnN die Ausführungsbestimmungen IUr die Konstitu-
tiıonen der Zukunft verlangen, da ß S1e neben dem rechtlichen 1ın gleicher
Weise auch das geistliche Element enthalten mMusSsen 49)
Wo aber Gemeins  Al 1St, kann nıemals aut die Oradnungsnorm verzichtet
werden Wo klösterli: erbande SINd, braucht INa.  ® Regeln und Satzun-
gcn Diese aber en iıcht Ta MEn Lasten auIzulegen, sondern auch Rechte

sichern. All diese Urdensgesetze stellen ohl 1Ne Summe verpflichten-
der Normen dar. ber all dleses eC| ist och mehr und das sollte
gerade hervorgehoben werden, als WI1Ir VON den Grundrechten des Ordens-
lebens sprachen das echt bewahrt VOT Rechtlosigkeit. Das echt 1st der
Schutz der wachen Es g1bt Befugnisse eiNem bedeutenden Zweck
diese stehen 1M Dienste der Verwirklichung des Ordensberufes Dazu wol-
len die Grundrechte der einzelnen Ordensperson und den klösterlichen
Verbänden helfen Darum ist WwerTtT, das klösterli Recht auch einmal
untier diesem Blickwinkel sehen.

49) Norm. I1
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